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Gesetzentwurf 

Hannover, den 16.01.2024 

Der Niedersächsische Ministerpräsident 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2024 (Nachtragshaushaltsge-
setz 2024) 

Frau 
Präsidentin des Niedersächsischen Landtages 
Hannover 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

anliegend übersende ich den von der Landesregierung beschlossenen 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2024 (Nachtragshaus-
haltsgesetz 2024) 

nebst Begründung mit der Bitte, die Beschlussfassung des Landtages herbeizuführen. Gleichzeitig 
beantrage ich, den Gesetzentwurf gemäß § 24 Abs. 2 Satz 1 der Geschäftsordnung des Nieder-
sächsischen Landtages sogleich an einen Ausschuss zu überweisen. Eine Gesetzesfolgenab-
schätzung hat stattgefunden. 

Federführend ist das Finanzministerium. 

Mit freundlichen Grüßen 

Stephan Weil 



Niedersächsischer Landtag – 19. Wahlperiode Drucksache 19/3277 

2 

Entwurf 

Gesetz  
zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2024 

(Nachtragshaushaltsgesetz 2024) 

Artikel 1 

Das Haushaltsgesetz 2024 vom 14. Dezember 2023 (Nds. GVBl. S. 301) wird wie folgt geän-
dert: 

1. In § 1 Satz 1 wird die Angabe „42 443 234 000“ durch die Angabe „42 554 234 000“ ersetzt. 

2. Die Anlage 1 (Gesamtplan) erhält die als Anlage beigefügte Fassung. 

3. Der Einzelplan 13 wird nach Maßgabe des Nachtrags geändert. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

1. Anlass, Ziel und Schwerpunkte des Gesetzes 

Die Hochwasserereignisse in Niedersachsen rund um den Jahreswechsel 2023/2024 („Weih-
nachtshochwasser 2023“) haben vielfältige und beträchtliche Schäden zur Folge. 

Mit dem Nachtragshaushaltsgesetz 2024 und dazugehörigem Nachtragshaushaltsplan 2024 wer-
den insgesamt 111 Millionen Euro an Landesmitteln für Sofortmaßnahmen zur Verfügung gestellt.  

2. Wesentliche Ergebnisse der Gesetzesfolgenabschätzung 

Das Nachtragshaushaltsgesetz 2024 und der dazugehörige Nachtragshaushaltsplan 2024 ändern 
das Haushaltsgesetz 2024 und den Haushaltsplan 2024 vom 14. Dezember 2023 und schaffen die 
haushaltsrechtliche Ermächtigung für Sofortmaßnahmen aus Landesmitteln im Zusammenhang mit 
den Hochwasserereignissen rund um den Jahreswechsel 2023/2024 („Weihnachtshochwasser 
2023“) in Niedersachsen.  

Die dafür insgesamt bereitgestellten 111 Millionen Euro an Landesmitteln werden durch eine ent-
sprechende Entnahme aus der Konjunkturbereinigungsrücklage gegenfinanziert.  

3. Auswirkungen auf die Umwelt, den ländlichen Raum und die Landesentwicklung, die Verwirk-
lichung der Gleichstellung von Frauen und Männern, auf Familien, auf Menschen mit Behinde-
rungen und auf die Digitalisierung 

Das Nachtragshaushaltsgesetz 2024 hat keine unmittelbaren derartigen Auswirkungen. Mit dem 
Nachtragshaushalt 2024 werden zusätzliche, notwendige Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt, 
um Schäden durch das „Weihnachtshochwasser 2023“ zu beseitigen und Maßnahmen zu finan-
zieren, die künftigen Schäden durch Hochwasserereignisse entgegenwirken. 

4. Haushaltsmäßige Auswirkungen 

Die haushaltsmäßigen Auswirkungen des Nachtragshaushaltsgesetzes 2024 ergeben sich aus 
dem geänderten Einzelplan 13 sowie dem geänderten Gesamtplan. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1: 

Die Änderung des Gesamtvolumens des Haushalts für das Jahr 2024 ergibt sich aus den Änderun-
gen im Einzelplan 13 durch die mit dem Nachtragshaushalt 2024 zur Verfügung gestellten Lan-
desmitteln für Sofortmaßnahmen im Zusammenhang mit dem „Weihnachtshochwasser 2023“ in 
Niedersachsen. 

Sie sollen insbesondere dazu dienen,  

– Einsatzkosten von Katastrophenschutzbehörden nach dem Katastrophenschutzgesetz zu er-
statten, 

– den Hochwasser- und den Katastrophenschutz nach dem Hochwasser zu ertüchtigen, 

– Finanzierungsbeiträge zur Beseitigung von Schäden an der öffentlichen Infrastruktur zu leisten 
und 

– Billigkeitsleistungen an Privathaushalte und Unternehmen zu ermöglichen. 

Die insgesamt zur Verfügung gestellten Landesmittel von 111 Millionen Euro sind zunächst zentral 
im Einzelplan 13 veranschlagt. Das Finanzministerium ist ermächtigt, Mittel zur Finanzierung der 
erforderlichen Bedarfe in die entsprechenden Ausgabetitel der Ressorts umzusetzen. 

Die vorgenannten Maßnahmen werden durch eine Entnahme aus der Konjunkturbereinigungsrück-
lage in entsprechender Höhe gegenfinanziert, die die um die vorläufige Steuerabweichungskompo-
nente fortgeschriebene Konjunkturkomponente für 2024 (– 482 Millionen Euro) ermöglicht. Diese 
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Entnahme folgt dem Regelwerk der Schuldenbremse und führt für den Haushalt 2024 nicht zu einer 
Nettokreditaufnahme. 

Zu Artikel 2: 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 

(Verteilt am 16.01.2024) 



Land Niedersachsen Einzelplan 13Einzelplan 13

Entwurf

Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 13

Allgemeine Finanzverwaltung



— 1 —
Haushaltsjahr 2024

Epl. 13 Übersicht über die Einnahmen, Ausga

Kap. Bezeichnung

Einnahmen

0 1 2 3 4 5
Einnahmen aus

Steuern und
steuerähnlichen
Abgaben sowie
EU-Eigenmittel

Verwaltungs-
einnahmen,

Einnahmen aus
Schuldendienst
und dergleichen

Einnahmen
aus Zuwei-
sungen und

Zuschüssen mit
Ausnahme für
Investitionen

Einnahmen aus
Schuldenauf-
nahmen, aus
Zuweisungen

und Zuschüssen
für Investitio-
nen, besondere
Finanzierungs-

einnahmen

Gesamtein-
nahmen

Personal-
ausgaben

Sächliche
Verwaltungs-

ausgaben,
militärische

Beschaffungen
usw. Ausga-
ben für den

Schuldendienst

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1301 Steuern 33.854.000 — — — 33.854.000 — —

1302 Allgemeine Bewilligungen — 258.819 45.300 482.000 786.119 929.026 60.970

1310 Ausgleichsleistungen zwischen
Land, Bund und Ländern

— — 1.764.000 — 1.764.000 — —

1312 Finanzausgleich zwischen Land,
Gemeinden und Landkreisen

— — 60.000 — 60.000 — —

1320 Vermögensverwaltung — 219.664 — 57 219.721 — 6.971

1321 Landesliegenschaften — 117.383 2.619 167.238 287.240 4.823 39.871

1325 Schuldenverwaltung — 1.000 — −118.287 −117.287 — 1.282.941

1350 Versorgung — 5.300 228.594 1.479 235.373 5.391.049 7

1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben 54.300 3.950 4.788 1 63.039 — 18.354
neuer Ansatz 2024 33.908.300 606.116 2.105.301 532.488 37.152.205 6.324.898 1.409.114

alter Ansatz 2024 33.908.300 606.116 2.105.301 421.488 37.041.205 6.324.898 1.409.114
mehr(+)/weniger(-) — — — +111.000 +111.000 — —

— 2 —
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Haushaltsjahr 2024

ben und Verpflichtungsermächtigungen Epl. 13

Ausgaben

6 7 8 9
Ausgaben
für Zuwei-
sungen und

Zuschüsse mit
Ausnahme für
Investitionen

Baumaßnahmen Sonstige
Ausgaben für

Investitionen und
Investitionsför-
dermaßnahmen

Besondere Finan-
zierungsausgaben

Gesamtausgaben 2024
Überschuss (+)

Zuschuss (-)
(Sp. 7 - Sp. 14)

alter
Überschuss (+)

Zuschuss (-)

2024
Verbesserung(+)

Verschlech-
terung (-)

( Sp. 15 - Sp. 16)

Verpflichtungs-
ermächtigungen

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

10 11 12 13 14 15 16 17 18

— — — — — +33.854.000 +33.854.000 — —

169.954 21.000 59.000 77.000 1.316.950 −530.831 −530.831 — 504.000

3 — — — 3 +1.763.997 +1.763.997 — —

5.812.626 — 1.000 — 5.813.626 −5.753.626 −5.753.626 — —

272.196 — 925 57 280.149 −60.428 −60.428 — 11.750

109 — 150 — 44.953 +242.287 +242.287 — —

— — 50.000 — 1.332.941 −1.450.228 −1.450.228 — —

81.203 — — — 5.472.259 −5.236.886 −5.236.886 — —

3.122 — 450 — 21.926 +41.113 +41.113 — —
6.339.213 21.000 111.525 77.057 14.282.807 +22.869.398 +22.869.398 — 515.750

6.293.213 — 67.525 77.057 14.171.807 — 515.750

+46.000 +21.000 +44.000 — +111.000 —

— 3 —
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Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Fkt Zweckbestimmung

Verpflichtungs-
ermächtigung

Neu 2024
Alt 2024

1000 EUR

Neuer
Ansatz
2024

1000 EUR

A) Alter Ansatz
2024

B) Ansatz 2023

1000 EUR

+ = mehr
− = weniger
Sp. 5−6(A)
Sp. 5−6(B)

1000 EUR

Ist
2022

1000 EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

E I N N A H M E N

359 13-4 851 Entnahme aus der Konjunkturbereinigungs-
rücklage
*** MF ist ermächtigt, der Rücklage im Rahmen

482.000 371.000
—

+111.000
+482.000

—

des Haushaltsabschlusses Mittel zum Ausgleich
der Auswirkungen einer von der Normallage
abweichenden konjunkturellen Entwicklung auf
den Haushalt gemäß § 18 b Abs. 1 und 5 LHO zu
entnehmen.

A U S G A B E N

Titelgruppe(n)

TGr.
66/67

Sofortmaßnahmenprogramm Weihnachts-
Hochwasser 2023
Übertragbar.
*** Aus den Ausgaben dürfen Billigkeitsleistun-
gen gemäß § 53 LHO gewährt werden.
MF ist ermächtigt, Mittel zur Finanzierung der
erforderlichen Bedarfe in die entsprechenden
Ausgabetitel der Ressorts umzusetzen.
Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die
Erläuterung zu TGr. 66/67 verbindlich.

(—) (111.000) (—)
(—)

(+111.000)
(+111.000)

(—)

632 66-3 045 Erstattung an Länder für Hilfeleistungen im
Rahmen der Katastrophenbekämpfung

— 2.000 —
—

+2.000
+2.000

—

633 66-0 045 Zuweisungen an Gemeinden und Gemein-
deverbände gemäß dem Nds. Katastrophen-
schutzgesetz

— 16.000 —
—

+16.000
+16.000

—

671 66-9 045 Erstattungen von besonderen Aufwendungen
in der Katastrophenbekämpfung an private
Träger gemäß § 14 Abs. 2 NKatSG

— 1.000 —
—

+1.000
+1.000

—

676 66-0 045 Erstattungen für Hilfeleistungen im Rahmen
der internationalen Katastrophenbekämp-
fung

— 1.000 —
—

+1.000
+1.000

—

681 66-4 045 Zahlungen an natürliche Personen — 12.000 —
—

+12.000
+12.000

—

682 66-0 045 Erstattungen an Landesbetriebe — 3.000 —
—

+3.000
+3.000

—

683 66-7 045 Zahlungen an private Unternehmen — 8.000 —
—

+8.000
+8.000

—

685 66-0 045 Sonstige Zuschüsse — 3.000 —
—

+3.000
+3.000

—

731 66-1 045 Beseitigung von Schäden an der öffentlichen
Infrastruktur einschließlich Anlagen zum
Hochwasser- und Küstenschutz

— 17.000 —
—

+17.000
+17.000

—

761 66-8 045 Landeseigene Tiefbaumaßnahmen -
Hochwasserschutz im Binnenland

— 4.000 —
—

+4.000
+4.000

—

812 66-1 045 Erwerb von Einsatzmitteln und Geräten — 10.000 —
—

+10.000
+10.000

—

883 66-6 045 Beseitigung von Schäden an der öffentlichen
Infrastruktur einschließlich Anlagen zum
Hochwasser- und Küstenschutz

— 18.000 —
—

+18.000
+18.000

—
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Kapitel 1302

E R L Ä U T E R U N G E N

Zu 359 13
Vollständige Ausschöpfung der Konjunkturkomponente 2024 i. H. v. 482 Mio. Euro.

Zu Titelgruppe 66/67
Soweit der Bund im Zusammenhang mit dem Weihnachts-Hochwasser 2023 zweckgebundene Mittel bereit stellt, können diese mit Einwilli-
gung des Finanzministeriums für die Zwecke der Titelgruppe verwendet werden.

Zu 632 66
Erstattungen an andere Länder gem. § 32 Abs. 4 NKatSG.

Zu 633 66
Anteilige Erstattung von Einsatzkosten der unteren Katastrophenschutzbehörden (§ 31 Abs. 3 Satz 3 NKatSG), Erstattung der Einsatzkosten
der unteren Katastrophenschutzbehörden bei überörtlicher Hilfe (§ 32 Abs. 2 NKatSG) und Erstattung der Einsatzkosten der unteren Ka-
tastrophenschutzbehörden bei Nachbarschaftshilfe ohne überörtliche Hilfe sowie Nachbarschaftshilfe durch Kreisfeuerwehrbereitschaften
gem. NBrandSchG.

Zu 671 66
Erstattung von Einsatzkosten der zentralen Landeseinheiten (§ 32 Abs. 3 NKatSG).

Zu 676 66
Erstattungen an andere Nationen gem. § 32 Abs. 4 NKatSG.

Zu 681 66
Soforthilfe für geschädigte Privathaushalte sowie Hilfen für Schäden an Wohngebäuden, Hausrat etc..

Zu 682 66
Erstattungen an das NLWKN z. B. für Sandsackentsorgung und -nachbeschaffung.

Zu 683 66
Hilfen an gewerbliche sowie landwirtschaftliche Unternehmen.

Zu 685 66
Leistungen an die an der Bekämpfung des Hochwassers beteiligten Feuerwehren und Hilfsorganisationen.

Zu 731 66
Vgl. Titel 883 66. Die endgültige Aufteilung der Mittel für die Beseitigung von Schäden an der öffentlichen Infrastruktur erfolgt nach
Feststellung der eingetretenen Schäden.

Zu 761 66
Vgl. Titel 883 67 und 893 66. Die endgültige Aufteilung der Mittel für den Hochwasserschutz erfolgt nach Feststellung der erforderlichen
Bedarfe.

Zu 812 66
Zum Erwerb von Einsatzmitteln und Geräten für die Hochwasser-Bekämpfung einschließlich der Beschaffung mobiler Hochwasserschutz-
systeme. Die endgültige Aufteilung der Mittel erfolgt nach Feststellung der erforderlichen Bedarfe.

Zu 883 66
Vgl. Titel 731 66. Die endgültige Aufteilung der Mittel für die Beseitigung von Schäden an der öffentlichen Infrastruktur erfolgt nach
Feststellung der eingetretenen Schäden.
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Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Fkt Zweckbestimmung

Verpflichtungs-
ermächtigung

Neu 2024
Alt 2024

1000 EUR

Neuer
Ansatz
2024

1000 EUR

A) Alter Ansatz
2024

B) Ansatz 2023

1000 EUR

+ = mehr
− = weniger
Sp. 5−6(A)
Sp. 5−6(B)

1000 EUR

Ist
2022

1000 EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

883 67-4 045 Zuweisungen für Investitionen an Gemein-
den und Gemeindeverbände - Hochwasser-
schutz im Binnenland

— 10.000 —
—

+10.000
+10.000

—

893 66-1 045 Zuschüsse für Investitionen an Wasser-
und Bodenverbände und Sonstige -
Hochwasserschutz im Binnenland

— 6.000 —
—

+6.000
+6.000

—

893 67-0 045 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige — — —
—

—
—

—

Abschluss Kapitel 1302

1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen

258.819 258.819 —

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-
sen mit Ausnahme für Investitionen

45.300 45.300 —

3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investi-
tionen, besondere Finanzierungseinnahmen

482.000 371.000 +111.000

Summe der Einnahmen 786.119 675.119 +111.000

4 Personalausgaben — 929.026 929.026 —
5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri-

sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den
Schuldendienst

— 60.970 60.970 —

6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
mit Ausnahme für Investitionen

— 169.954 123.954 +46.000

7 Baumaßnahmen — 21.000 — +21.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und

Investitionsfördermaßnahmen
504.000
504.000

59.000 15.000 +44.000

9 Besondere Finanzierungsausgaben — 77.000 77.000 —

Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben 504.000
504.000

1.316.950 1.205.950 +111.000

Zuschuss 530.831 530.831 —
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Kapitel 1302

E R L Ä U T E R U N G E N

Zu 883 67
Vgl. Titel 761 66 und 893 66. Die endgültige Aufteilung der Mittel für den Hochwasserschutz erfolgt nach Feststellung der erforderlichen
Bedarfe.

Zu 893 66
Vgl. Titel 761 66 und 883 67. Die endgültige Aufteilung der Mittel für den Hochwasserschutz erfolgt nach Feststellung der erforderlichen
Bedarfe.

Zu 893 67
Leertitel für sonstige investive Bedarfe.
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Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel Fkt Zweckbestimmung

Verpflichtungs-
ermächtigung

Neu 2024
Alt 2024

1000 EUR

Neuer
Ansatz
2024

1000 EUR

A) Alter Ansatz
2024

B) Ansatz 2023

1000 EUR

+ = mehr
− = weniger
Sp. 5−6(A)
Sp. 5−6(B)

1000 EUR

Ist
2022

1000 EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

Gesamtabschluss Einzelplan 13

0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli-
chen Abgaben sowie EU-Eigenmittel

33.908.300 33.908.300 —

1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen

606.116 606.116 —

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-
sen mit Ausnahme für Investitionen

2.105.301 2.105.301 —

3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investi-
tionen, besondere Finanzierungseinnahmen

532.488 421.488 +111.000

Summe der Einnahmen 37.152.205 37.041.205 +111.000

4 Personalausgaben — 6.324.898 6.324.898 —
5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri-

sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den
Schuldendienst

1.240
1.240

1.409.114 1.409.114 —

6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
mit Ausnahme für Investitionen

—
—

6.339.213 6.293.213 +46.000

7 Baumaßnahmen — 21.000 — +21.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und

Investitionsfördermaßnahmen
514.510
514.510

111.525 67.525 +44.000

9 Besondere Finanzierungsausgaben — 77.057 77.057 —

Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben 515.750
515.750

14.282.807 14.171.807 +111.000

Überschuss 22.869.398 22.869.398 —
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Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 6132 Konjunkturbereinigungsrücklage

Titel Zweckbestimmung

Verpflichtungs-
ermächtigung

Neu 2024
Alt 2024

1000 EUR

Neuer
Ansatz
2024

1000 EUR

A) Alter Ansatz
2024

B) Ansatz 2023

1000 EUR

+ = mehr
− = weniger
Sp. 4−5(A)
Sp. 4−5(B)

1000 EUR

Ist
2022

1000 EUR

1 2 3 4 5 6 7

A U S G A B E N

919 11-2 Zuführung an den Landeshaushalt
Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe
der Ist-Einnahmen bei 359 11 und 361 01.

— 482.000 371.000
—

+111.000
+482.000

—

Abschluss Kapitel 6132

3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu-
weisungen und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungseinnahmen

— — —

Summe der Einnahmen — — —

9 Besondere Finanzierungsausgaben — 482.000 371.000 +111.000

Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben — 482.000 371.000 +111.000

Zuschuss 482.000 371.000 +111.000
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Kapitel 6132

E R L Ä U T E R U N G E N

Zu Kapitel 6132
Die Bestandsentwicklung auf der Grundlage des Jahresabschlusses 2022 stellt sich wie folgt dar:

Soll 2024 Soll 2023 Ist 2022
Bestand am 01.01. 549.000.000,00 549.000.000,00 -,--
+ Einnahmen -,-- -,-- 549.000.000,00
- Ausgaben 482.000.000,00 -,-- -,--
Bestand am 31.12. 67.000.000,00 549.000.000,00 549.000.000,00

Zu 919 11
Vgl. Landeshaushalt Kapitel 1302 Titel 359 13.
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